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ach Abfassung der tolgenden Ausführungen sch1en dem Verfasser angezeıigt, fol-
gende Vorbemerkung vorauszuschicken. Diese Überlegungen ehandeln 1Ur die Pasto-
ralassıstenten, die 1n Ptarreien ohne Priester als dauernde und normale Seelsorger
wirken. Andere Pastoralassıstenten, die eLtwa überpfarrlich und auf eıiınen eiınzelnen
Sachbereich der Seelsorge bezogen arbeıten, werden nıcht berücksichtigt. Die hier gCc-
meılnten Pastoralassistenten o1bt und wırd 1n der Zukunft unweıgerlıch 1n großer
Zahl geben mussen (auch WENN heute deren Zahl] 1n den einzelnen Diözesen cchr VCT-

schieden ISt, Ja da un dortd der Problematık, mi1t der sıch dieser Aufsatz befafst,
[02202 8 1ne rückläufige Bewegung beobachten ISE): Das 1St und wiıird se1N, auch
WEl INan einen allgemeineren Begriff VO Pastoralassistenten entwickeln kann, für
den das, W as hier SESAQL werden wırd, nıcht schlechthin und eindeutig oilt

Natürlich kann INa  - sıch bemühen, Pastoralassıstenten, W1e sS1€ hiıer gemeınt sind,
vermeıden, die Strukturen der Seelsorge gestalten, da{fß solche Pastoralassistenten
möglıchst unnötıg werden oder ıcht deutlich 1n Erscheinung treten ber das 1St die
hıer VOrausgeseLZte Überzeugung) WEenNn INa nıcht Gebiete 1N Zukunft ohne
lokale, Abgrenzung VO  — anderen durchstruktunierte Gemeinden lassen will, dann
wırd ( die Pastoralassistenten geben, die W 1r hıer meınen, oder eben solche Priester für
solche Gemeıinden, die 1n Zukunft 1n genügender Zahl rea] möglıch sind. Beıides aber
kommt, W1e gezeigt werden soll, auf dasselbe hinaus.

Priestertum und Diakonat

Eın Problem V}  z erheblichem Gewicht 1n der Pastoraltheologie und der Seelsorge
heute 1ın Miıtteleuropa 1St die rage nach der Wesensbestimmung des Diakonats und der
Funktion der sSogenannten Pastoral- oder Gemeindeassistenten und dem Verhältnis
beider „Amter“ iın der Kirche ZUuU Wesen und ZÜFE Funktion des Amtspriestertums

Praktisch und konkret kannte 114  > 1n der abendländischen Kirche bıs auf UNSCIC Tage
seiIt vielen ahrhunderten als Artikulation und Stufung des eınen und ZaNnzZzeCN Amtes 1n
der Kırche, das mMi1t dem Wesen der Kirche als einer onadenhaften und doch yesellschaft-
ich strukturierten Größe vegeben LSt, 1U das Bischofsamt und das Priesteramt. Der
altkirchliche Diakonat WT praktisch verschwunden und 1L1LUT noch ıne lıturgisch DCc-
kennzeichnete Übergangsphase ZU Priestertum. Das Zweıte Vatikanum hat yrund-
sätzliıch den Diakonat als eigenes Amt hierarchischer und sakramentaler Art für die
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lateinısche Kiırche wıederbelebt. Damıt LST die Frage nach der gCeNAUEFEN Wesensbestim-
MUNgs des Diakonats un nach dem Verhältnis des Diakonats ZUuU Priestertum He  m DC-
stellt. [ dıiese rage 1St darum auch schwieri1g, weıl gleichzeitig die rage nach dem
Wesen des Amtspriestertums AUS den verschıiedensten Gründen Deu aufgeworten wurde,

dafß die rage des Verhältnisses „wischen Diakonat und Priesteramt VO  o vornherein
MIt 7wWwe] G rößen arbeiten mufßte, die beide Je für siıch nıcht csehr klar und allseitig be-
stimmt sind.

Was das Priestertum ange"ht% siınd die wiıchtigsten Problemkreise ‚ekannt: Sollen
Amt und Aufgabe des Priuestertums VONn der Tatsache her verständlıch gemacht werden,
da{fß durch e1ne sakramentale Ordinatıon verliehen wird, oder 1St CS umgekehrt? Wiıe
ISt, das 7weiıte zutrıfit, das Wesen dieses Amits bestimmen? Soll dieses Wesen
alleın VO den Vollmachten her bestimmt werden, die nach traditionell katholischer
Lehre dem sakramental ordinıerten Priuester alleın vorbehalten sind, also VO der
Fucharistie und dem Bufßsakrament (samt der Krankensalbung) her? Oder, WEeNN ıne

solche Wesensbestimmung eıne Engführung bedeuten würde, die der faktischen Auf-
zabe des Priesters und der Geschichte des Priestertums wıderspricht, kann dann ıne
umtassendere Wesensbestimmung angeboten werden, die War die genannten sakra-
mentalen Vollmachten als Teilfunktionen ımpliziert, aber doch sinnvoller und konkre-
er das faktıiısche Amt des Priesters umfassend abdeckt?

In diese Rıchtung tendieren heute ohl alle Überlegungen: Der Priester wiırd iın

Analogıe Z Bischot als Leıiter einer Kirche, als Leıiter eiıner Gemeinde gesehen, die
wirklich Kırche Ort 1St Er mMu dann alle Vollmachten haben, die eınem solchen
Leıiter einer Kırchie Ort VO theologischen Weesen der Kirche her zukommen mMUus-

SC1 } Er 1STt der Vorsteher einer Ortskirche, insotfern diese wirklich (1m theologischen
Sınn) Kirche Ort ST Er 1ST der amtlıche, 1 Namen der Gesamtkirche redende Ver-
künder der christlichen Botschaft und 1Sst ın eiınem der Vorsteher der eucharıstischen
Feier: hat eiıne eıtende Funktion der Einheit gegenüber al den übrıgen Funktionen
und deren Trägern, die eine christliche Gemeinde als Kirche konstituileren und tragen
und deren Wıirklichkeit natürlıch nıcht ın e1iınem einzelnen allein gyegeben se1in kann.
Man darf ruhig agCHh (auch WeNn 111 dadurch ın theologische un praktische Schwie-
rigkeıiten hineinzukommen scheint): Die Aufgabe (und darum das esen) des Priesters
ıst: Pfarrer sein. Hıer hıegt mındestens der Kern, VO  - dem A4UuUSs das Wesen des Priester-
LUmMsSs begreifen ISt. (Das wırd Ja auch deutlich, W CI111 INa  3 das Priestertum VO

Bischofsamt her sıeht, VO  3 dem Aaus ach der Bischofstheologie des / weıten Vatı-
kanums her gvesehen werden mußß.)

Damıt wiıird nıcht geleugnet, da{fß konkret Priester geben könne (ja un Umstän-
den solle), die nıcht 1m schlichten Sınn des Alltags und des Kirchenrechts Ptarrer sind.
Da{iß auch andere Priester geben kann, ergıbt sıch eintach AaUus dem W esen eıiner gesell-
schaftliıchen Funktion, die, obzwar letztlich eıne, verschieden diıferenziert werden kann:;

kann ine bestimmte Einzelvollmacht der Gesamttunktion be1 eiınem einzelnen Irä-
er vorbetont se1n, Sß kann die Gesamtvollmacht grundsätzlich be]l einem einzelnen gC-
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geben se1n, ohne darum schon 1n jeder Hınsicht Oka werden; kann jemand
der Helter e1INnes anderen se1InN, obwohl Aallı sıch die yleiche Vollmacht hat UuUuSW Von
solchen Überlegungen her wiıird auch die Zahl der Priester in der Kiırche verständlich
(und 1mM grofßen und ZanNnzZeCN legıtim), die nıcht 1m eigentlichen Sınn Pftarrer sind. Das
ändert aber nıchts daran, da Wesen und Autgabe des Priesters einfachsten und
deutlichsten VO Gemeindeleiter, VO Ptarrer her gesehen werden.

Wenn dann das Wesen des Diakonats bestimmt werden soll, mMu diese Bestimmung
natürlich mxetroften werden, da{fß siıch das Wesen des Diakonats deutlich VOoOn dem des
Priesters unterscheidet. Das 1St nıcht einfach möglıch. Wenn mMa  aD} nämlıch den Dıia-
konat dahin estimmen wollte, da{ß (wenn auch eıner priesterlichen Oberlei-
tung mMI1t Ausnahme der beiden genannten Vollmachten (Eucharistie und Bufssakra-
ment) alles enthält, W as on noch dem- Priestertum wesentlich zukommt, gerat
iın erhebliche Verlegenheıit. Der Diakon mMu sıch dann W 1e eın verkürzter Priıester VOT-

kommen, und erhebt sıch die Frage, ıhm die Eucharistie-Vollmacht
iSt, die doch in eıner tieferen und umtassenderen Sıcht des Priestertums als iıne Teil-
tunktion seıner Leitungsaufgabe gegenüber der Gemeinde erscheıint, eıner Leitungsauf-
zabe, die auch der Diakon mındestens praktisch 1n der heutigen Situation (besonders
bei priesterlosen Gemeinden) wahrnimmt.

Daher scheint angezeigt se1n, die Aufgabe des Diakonats nıcht als 1n.e verkür-
zende Teilfunktion des Priesters dem Priester aufzufassen, sondern Als iıne eigen-
tümliche Funktion, die als solche eigenständıg neben dem Priestertum steht, auch
dadurch nıcht bestritten werden mufß, da{ß der Diakon mi1t seiner eigenständigen Auf-
yabe neben dem Priester doch auch 1n einer Gemeinde unter der Leıitung des S1e leiten-
den und einenden Priesters steht. Wıe 1ine solche Bestimmung des Diakonats, die durch
das Gesagte NUr tormal vorgezeichnet LSt, material getroften werden kann, arüber oll
hi\€l' nıcht welter gesprochen werden. Diesbezüglich o1bt verschiedene Theorien und
ohl och keın wirkliches FEinverständnis.

lar sollte auf jeden Fall aber bleiben, da{ß der Diakon 1n der Gemeinde nıcht e1n-
tach Hıltspersonal für den Priester bedeutet, sondern elnie Funktion hat, die VO  = VOTN-

herein VO  a der des Priesters unterschieden S WET1LN auch nıcht geleugnet werden mufß,
dafß der Diakon praktisch und onkret 1n eıner Gemeinde auch Aufgaben subsıdiar
wahrnehmen Aa un soll,; die 1n den Bereich der priesterlichen Aufgabe fallen. Man
darf bheı a 11 diesen schwıerıgen und muühsamen Wesensbestimmungen, die ımmer
willkürlich scheinen, nıcht VErFSCSSCHHIL, da{fß alle diese Ämter etztlich Ausgliederungen
und Konkretisierungen gestufter Art des eınen und ganNnzCh Amts iın der Kirche sınd,
da{fß diese Ausgliederungen weitgehend Sache der Kirche selber sind und Sal nıcht 1n
allen Zeiten und in allen geschichtlıchen und pastoralen Sıtuationen 1n gleicher Weiıiıse
VOTSCHOMM werden mussen.
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Pastoralassıstenten

Dieser Fragenkomplex wird dadurch noch schwier1ger, da{fß diesen beiden hıerar-
chischen AÄAmtern heute 1n Mitteleuropa das Amt der SOgenannteEN Pastoral- oder SE
meıindeassistenten hıinzugetreten 1St, e1n Amt und 1ne Funktion, die systematisch und
praktisch 11U schwer mi1t den beiden tradıtionellen AÄAmtern harmonisiert werden kön-
L1E11L Diese NECUEC Funktion ISt nıcht VO  - einer systematischen und grundsätzlıchen ber-
legung her entworten und VO  w daher ın die Praxıs eingeführt worden. Es 1St umgekehrt
NSCH: Die wen1g theologisch reflektierende Praxıs führte solchen Pastoralassi-
tenten Und erst als s1e da MI1t eıner theologisch recht ungeklärten Aufgabe, sieht
1114A4 sıch CZWUNSCH fragen, W aAs ıhre Funktion theologisch bedeutet und W1e s1€ sıch

den beiden tradıitionellen AÄmtern 1n der Kirche verhält.
Man hat wen1g Priester, die die Zölibatsverpflichtung auf sıch nehmen wollen;

zibt priesterlose Gemeıinden, für die 1ıne regelmäßige Eucharistiefeier und Sakramen-
tenspendung nıcht mehr vewährleistet ist: INan sucht die Seelsorge adurch autrechtzu-
erhalten, da{ß INan die wenıger gewordenen Priester 1n ıhrer Tätigkeıit immer mehr aut
die Funktionen konzentriert, die iıhnen eindeutig allein vorbehalten sind: 11a  e über-
tragt Funktionen des Priestertums, dıe sıch durchaus seiınem W esen gehören
wie die amtliche Wortverkündigung 1n eiıner bestimmten Gemeinde die aber nach
traditionellem Empfinden nıcht eindeutig 11UTI durch sakramentale Ordinatıion
möglicht werden können, auf andere Personen, die nıcht Priester sind; INa hat dafür
auch wen1g Dıakone: CS o1bt aber Laien, die iıne volle theologische Ausbildung ha-
ben und insotern den Priestern ebenbürtig sind; solche sind bereıit, alle Funktionen
übernehmen, dıe 1im ezug aut ıne kirchliche Gemeinde ihnen VO  3 der bischöflichen
Amtskirche zugesprochen und übertragen werden: die bischöfliche Amtskirche überträgt
1n ıhrer seelsorgerlichen Notlage solchen theologisch ausgebildeten Laı1en AR8! Aufgaben
und Vollmachten möglıchst aı1] das, W 4S elinerselts 1Ne priesterlose Gemeinde nötıg hat
und W 4s andererseits nıcht sıcher e1ne sakramentale Ordinatıon vebunden 1St Wır
haben SOmMIt die Pastoralassistenten. S1e sind aktisch da S1e sind aber theologisch eın
Problem.

Dieses Problem wird heute deutlich empfunden. Die Erklärung der deutschen Bischöfe
SZUF Ordnung der pastoralen Diıienste“ sucht S lösen. Wenn InNna  =) sich das theologisch
unreflektierte Entstehen der Pastoralassıstenten verdeutlicht, versteht I1a  . leicht,; worın
das Problem besteht, und versteht auch, W1e€e der VO  w den deutschen Bischöten
vorgetragenen Lösung kommen muÄßfste. Di1e Pastoralassiıstenten sollen nicht verwechselt
werden dürfen MIt Priestern. Weienn 8808  z löblicherweise das Priestertum nıcht alleın
VO den beiden sakramentalen Vollmachten her begreiten will, weil SON. der Priester
1Ur och die für sıch alleın unattraktive und menschlich frustrierende Funktion des
Vollziehers e1Ines „OPDUS operatum“” als das einz1ıge tür ıhn allein Geltende 1n Anspruch
nehmen könnte, W CI11I1 ia  =) also den Priester grundsätzlıch mi1t Recht als den eigent-
lichen un. einzıgen un datür sakramental ausgerusteten Gemeindeleiter begreift, dann
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mMuUu INan, WwW1€e die Bischöfe Cun, dem astoralassıstenten die Funktion eınes eıgent-
liıchen Gemeindeleiters absprechen. Wenn an  } se1ne Exıistenz als zegeben und heute —

vermeıidlich VOFrauUSSEeTZT, muß INan mühsam und subtil] se1ne Funktion beschreiben
versuchen, da{fß diese Beschreibung noch einigermafßen M1t der Wirklichkeit überein-
stimmt und ıh doch abgrenzt VO  s einem eigentlıchen Gemeindeleiter, der allein der
Priester se1ın oll

Ahnliches oilt VO.  z) der Unterscheidung zwischen Pastoralassistenten und Diakonen.
Man geht VO  $ der Voraussetzung AdUus, da{fß der Diakonat sakramental verliehen wird
und in die eigentliche Amtshierarchie eingliedert; INa  e stellt fest, da{flß die Pastoralassi-
tentien ıhr Amt nıcht durch eiıne sakramentale Ordination erhalten. Man schließt dar-
Aaus, dafß diese beiden AÄmter in sich verschieden sein mussen. Man sucht darum den
Diakonat elinerselts und das Amt der astoralassiıstenten andererseits bestimmen,
da{fß ıhr Unterschied ‚eutlich wırd, weıl] die beiden Aufgaben natürlich 1n sıch und nıcht
LLL durch die We1se der Amtsübertragung verschieden se1n mussen. Eıine solche Unter-
scheidung mMag yrundsätzlich möglıch se1IN, zumal;, W 1€e WIr schon SESAQT haben, die Aus-
gliederung und Stufung des letztlich und ursprünglıich einen Amits der einen Kırche 1in
verschiedener Weiıse denkbar und auch nach den Zeiten und pastoralen Erfordernissen
varıabel se1in Zhahak Praktisch aber 1St auch diese Unterscheidung des Pastoralassistenten
VO Diakon 1ne mühsame und subtile Sache, die nıcht leicht einleuchtet.

och oll hier aut den Unterschied 7zwischen Pastoralassistenten und Diakonen nıcht
weıter eingegangen werden, da Ja die eigentümlıche Sondertunktion des Diakons, die
unabhängig VO  e der rage der Hilfe für priesterlose Gemeinden exıstiert, eigentlich
VO  3 vornherein deutlich macht, da{fß S1€e nıchts MIt der Funktion des Pastoralassistenten

Iun hat Wollte man aber Pastoralassistenten möglıchst Diakonen weihen, damıiıt
S1E deutlicher die Hierarchie gebunden sınd, dann verschleiert INa  —$ 1Ur das Problem:
S1e sınd dann Dıiakone, diıe als solche 1i1ne andere Funktion als die Priester und Pastoral-
assıstenten haben, üben aber die Aufgabe e1InNes Gemeiindeleiters w1e eın Pastoralassi-

Aaus, und CS bleibt die rage, wıe ihre Funktion VO  w der des priesterlichen (3e-
meindeleiters unterscheiden SE

Worin lıegt die Schwierigkeit der Unterscheidung zwischen dem Pastoralassistenten
und dem Priester? S1e lıegt darın, dafß der Pastoralassistent 1n einer priesterlosen (S8:
meınde, Wenn INa  zD die Sache konkret, nüuchtern und ehrlich betrachtet, aller
sublimen und gutgemeılnten Unterscheidungen die Funktion des Priesters hat und AUuS-

übt, m1t Ausnahme der beiden sakramentalen Vollmachten Von der Gemeinde aus Dr
sehen 1St eiIn solcher Pastoralassistent die Bezugsperson auf die Gesamtkirche hın, die in
einer priesterlichen Gemeinde der Pfarrer 1St Faktisch un konkret lassen siıch Priıester
und Pastoralassistent elıner priesterlichen Can atnide im Unterschied untergeordneten
Ptarrhelfern und Ptarrhelferinnen 1U  — durch Bestehen bzw Fehlen der genannten
Wwel sakramentalen Vollmachten unterscheiden. Die yegenteilige Behauptung 1sSt blasse
Ideologie oder. bedeutet, da{f der astoralassıstent in einer solchen priesterlosen 5E
meıiınde Sar nıcht die Funktion ausübt, die be]l dieser seelsorglichen Situation ausüben
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müfßste, un da{fß aktisch 1LUFr Pfarrhelter untergeordneter Art 1St SO 1St WAar

auch möglıch, behebt aber nıcht die seelsorgerliche Not, dıe 7En Institut der Pastoral-
assıstenten geführt hat

Wenn aber aktisch aller sublim-theologischen Unterscheidungen der Pastoral-
assıstent in einer priesterlosen Gemeinde alle Funktionen elınes priesterlichen Gemeinde-
eiters ausuübt (außer den beiden sakramentalen Vollmachten), dann stehen WIr VOT

folgendem Dilemma: E ntweder INa  = betrachtet die Funktionen, die der Pastoralassi-
tatsächlich wahrnımmt, als ga nıcht spezifısch priesterlich. Dann reduziert sıch

das eigentlich Priesterliche des Amtspriesters auf die beiden ihm allein vorbehaltenen
sakramentalen Vollmachten: der Priester wird reiner Kultfunktionär. Daß diese In-

terpretatiıon des Priesters heute nıcht mehr akzeptabel {ists 1St schon oft Zzesagt worden
und braucht nıcht welıter ausgeführt werden. Diese ritualistische Engführung be1 der
Deutung der speziıfısch priesterlichen Aufgabe 1St nıcht 1Ur menschlich unerträglich, sSON-

dern auch theologisch alsch, weil sS1€Ee eıner heutigen Ekklesiologie und der Geschichte
des Priestertums widerspricht.

der 8908  - o1bt E da{ß die taktısch VO ‚„elnem Pastoralassistenten wahrgenommenen
Funktionen 1mM Grund spezifısch priesterlich siınd oder VO  z priesterlichen Funktionen
NUr durch subtile, lebensterne Distinktionen unterschieden werden können. Dann aber
entstehen schwıer1ge theologische Fragen: Wenn die Beauftragung eiıner dauernden
Ausübung der Funktionen eiınes Pastoralassiıstenten als eines wirklichen Gemeindelei-
ters eın Amt verleiht, das, nüchtern und ehrlich beurteilt, wichtiger und umfassender 1St
als der Diakonat (und als die leinen Ämter der nıederen Weihen, die 1im Mittelalter
als sakramental erachtet wurden), oll die Verleihung eines Amts dauernder
Art nıcht als sakramental betrachtet werden oder grundsätzlıch (mindestens WECNN die
Kirche wiıll) als sakramental betrachtet werden bönnen®?

Beauftragung und Sakrament

Da diese Beauftragung nıcht durch Handauflegung yeschieht, LSt eın strıngentes
Gegenargument, weıl 1n der Macht und Entscheidung der Kirchie steht, die konkrete
Gestalt des Rıtus der Amtsübertragung bestimmen. Es scheint auch theologisch noch
längst nıcht absolut ausgemacht se1n, da eın bestimmter, für die Kirche wichtiger
Rıtus 1U dann sakramental se1ın könne, WEeNN se1ne Sakramentalität ausdrücklich und
reflex bewufßt 1St Wenn 3 das torderte, wiıe stünde dann die Ehen VO Chri-
sten außerhalb der katholischen Kırche? KOönnten S1€e sakramental sein? Waren die
Bischofsweihen 1M Mıttelalter, ın dem iıhre Sakramentalität bestritten wurde, keıine
Sakramente?) Wenn die Kırche, die das Grundsakrament 1St, eın dauerndes Amt V1

leiht, das für hre Wirklichkeit VO  } erheblicher Bedeutung 1St, kann s1e dann gleichzeit1g
nıcht-wollen, da{ eın solches Amt der Verheifßung partizıplert, die (Jott der Kirche
schenkt? Kann die Kırche verhindern, daß eıne solche Amtsverleihung eın „ODUS
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operatum“ 1St, WEeNn dieser Begrift richtig verstanden und 1n seiner Herkunft VO W e-
semn der Kirche her begriffen wiıird?

iıne weltere rage Wenn den Pastoralassıstenten faktisch die Gemeindeleitung —

wird un diese Beauftragung 1LLUT durch subtile Theorien VO  $ der Gemeinde-
Jeıtung eines Priesters unterschieden werden kann, WECNN 1n eiıner heutigen Theologie
des Priestertums die beiden sakramentalen Vollmachten, die den ordinierten Priestern
vorbehalten werden, 1im Grund Artikulationen und Extrapolationen der Grundautgabe
des Priesters sind, der Leıiter einer Ortskirche und amtlicher Repraäsentant der bischöf-
lıchen Großkirche und der Gesamtkirche iSt: m1t welchem echt verwehrt INa  - dann
dem Pastoralassıstenten als Gemeindeleiter 1n eiıner priesterlosen Gemeinde diese be1i-
den sakramentalen Vollmachten?

Wird jemand als Pastoralassıstent faktısch ZUuU Gemeindeleiter bestellt, dann z1bt
INa  e ıhm das Grundwesen des Priesters als Gemeindeleiter und verweigert ıhm gleich-
zeıt1g die Aaus diesem Grundwesen erfließenden sakramentalen Vollmachten Ist das

theologisch folgerichtig? Müßte InNna  D nıcht tast I, eın solcher Pastoralassıstent habe
VO seıner Grundfunktion her diese sakramentalen Vollmachten, 1Ur seıl1en S1e „  C=

SPertn, ÜAhnlich Ww1e€e be1 einem Jjungen Priester, der sıch die Sündenvergebungsgewalt
hat, aber S1€ niıcht ausüben kann, solange noch keine „ Jurisdiktion“ besitzt? Man

kann natürliıch N: Diese sakramentalen Vollmachten würden NUuUr durch die and-

auflegung be] der priesterlichen Ordination verliehen, diese aber fehle NnUu einmal beim
aAstoralassıstenten. Mıt einer solchen Argumentatıon 1st 1aber das eigentliche theolo-

yische Problem nıcht AaUus der Welt geschaflt. Es geht Ja nıcht NnUu darum, ob die Bestel-

Jung eınes Pastoralassıstenten ZU Gemeindeleiter, ohne dafß diese sakramentalen
Vollmachten erhält (oder vielleicht ‚gesperrt: erhält), Rechtens se1 und respektiert WEOI-

den musse. Es kann aber mi1t Recht gefragt werden, ob dieser Vorgang dem eigentlichen
theologischen Wesen der Vollmachten und Vollmachtsverleihungen, die sich hier

handelt, 1n idealer Weıse entspricht. Dieses kann aber doch ohl bezweiıtelt oder be-
strıtten werden. sch mitNochmals: Man kann Wesen und Aufgabe des Pastoralassıstenten theologı1
Aufgebot AYAQ:  - vıiel Schartsınn beschreiben und auch durch rechtliche Regelungen
abgrenzen, da{ß sich der Pastoralassıstent nıcht 1LLUL durch das Fehlen der beiden sakra-
mentalen Vollmachten VO Priester unterscheidet. Es kann natürlich J1rager VO  e} Auf-

vaben 1n der Kirche geben, besonders 1m überpfarrlichen Bereich, deren Funktion sıch
VO der des Priesters eindeut1g und klar unterscheidet und die INa  a WENN 88908  e 111
Pastoralassıstenten nennEeN kann. Hıer haben WIr jedoch 1Ur diejenıgen Iräger VO  e

Aufgaben in der Kirche \VAQ2NG ugen, die 1n einer priesterlosen Gemeinde aktisch (mıt
Ausnahme der WwWwel sakramentalen Gewalten) die Aufgabe wahrnehmen, die der

Pfarrer erfüllt. Auch iın diesem Fall kann Man W ar noch theologisch sublım 7zwischen
Priestern und Pastoralassıstenten unterscheiden versuchen. Wer sıch diese ühe
macht und mi1t deren abstraktem Resultat zufrieden 1St, SCcHCHN den ßr siıch schwer ei-

W 4S D‘urchschlagendes 308 ber INa  = könnte mindestens tragen, enn
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früher keine solchen Pastoralassistenten gegeben hat Wenn deren Amt als VO rie-
GE AL verschiedenes und VO  e ıhm eindeutig unterscheidbares AaUS dem Wesen der Seel-
SOTSC der Kırche erfließen soll; dann müßte werden, da{( 65 dieses Amt schon
immer oder schon se1It langem gegeben habe

Verantwortung und Amt

VWıe, das 1St die Frage, 111 INa  $ eıner Tendenz ernsthaft wehren, daß das ‚Profil
des Pastoralassistenten 1ın das Profil des Priesters übergeht‘ WEeNN doch für eli-
g10nsunterricht, Katechese, Biıldung, Beratung, orge tür bestimmte Gruppen zuständig
ist? Weienn ıhm 1ne „Beauftragung ZuUur Mıtwirkung 1n einzelnen Aufgaben des kırch-
lıchen Amts  «“ zugesprochen werden kann und W E1 eiıne solche Beauftragung 1n eıner
priesterlosen Gemeinde, ob iInNna  ®} 111 oder nıcht, einer Beauftragung für die ZESAMLTE
Gemeindepastoral führt, auch WECNN K  e das Wort „eigenverantwortlic vermeıdet,
W as bleibt dann real VO  — der „Unvertretbarkeit des Priesters als des Leıiters der (SE2
meıiınde“ übrıg? Warum sınd Religionsunterricht, Katechese, Bıldung, Beratung, orge
für bestimmte Gruppen, alle diese Aufgaben 1n eıner Gemeinde IVUM VO

einem Pastoralassistenten wahrgenommen werden, ımmer noch „ Verantwortung für
einzelne Sachgebiete“, die dem Laı:en als solchen zukommen und keine ınnere Hınord-
Nung auf die Priesterweihe haben sollen? Warum soll ıne solche komplexe und —

fassende Aufgabe als n immer noch nıcht eın „Amt 1m theologischen Verständnis“
se1n”? Kann beim Pastoralassistenten in eıner priesterlosen Gemeinde se1n pastoraler
Dienst konkret und praktisch angelegt werden, da{fß nıcht neben dem kirchlichen Amt

W1€e eın „Amt ohne Weihe“ entsteht, oder wird eben doch weıtgehend der Hır-
tendienst ausgeübt, der normalerweise durch ıne sakramentale Weihe verlıehen wırd>?
Wenn 1N einer priesterlosen Gemeinde eın Pastoralassıstent für die Gemeinde als n
eben doch die eigentliche „Bezugsperson” 1St, dann bleibt Theorie, gESaQLT wird,
das Profil eines Pastoralassistenten dürte nıcht dgrch 1ne Häufung VO  2 Funktionen
des Priesters verfremdet werden.

Aus dem Dickicht dieser theologischen und pastoralen Schwierigkeiten kommt INa  }

ohl LUr heraus, WECNN INa  = sıch noch eiınmal SCNAUCTK fragt, 1n welcher Sıtuation und
welchen Voraussetzungen das Instıtut der Pastoralassist-enten entstanden 1sSt und

ob diese Voraussetzungen als unabänderlich hingenommen werden mussen. Das Institut
der Pastoralassıstenten 1St ohne tiefere vorgängıge Reflexion einfach eshalb eNTISTLanN-

den, weıl In  3 nıcht mehr alle Ortsgemeinden mMı1t eınem Priester VErSOTFSCH konnte und
1n Zukunft noch wenıger wiıird tun können. Auf der anderen Seite Zibt 6S Menschen,

die 1ne volle theologische Ausbildung haben, auch in pastoraler Hınsıcht gewillt sind,
dauernd ıne Gemeıindeleitung übernehmen, aber für sıch den priesterlichen Zölibat
ablehnen. Nun macht InNna  z als unabänderlich die Voraussetzung, dafß der priesterliche
Zölibat als Gesetz bleibe. Unter dieser Voraussetzung, aber eigentlıch 1Ur ıhr,
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entsteht dann das Institut der Pastoralassıstenten. Man sucht Gemeindeleıiter; INa o1bt
solchen alles Vollmachten, W 4as 1L1UL eben möglıch erscheint; man verwehrt ıhnen 1T

die Funktionen, Von denen INan VO der Tradition her weıß, dafß S1e dem Priester VOILI-

behalten sind, ohne theologisch SCNAaUCI fragen, ob dıe Vollmachten und Funktionen,
die 08028  — dem Pastoralassıstenten tatsächlich Z1bt, nach SCNAUCTICM und objektiveren
Ma{fsstäben nıcht ebenso gewichtig sind WwW1€e die, die INa  z ıhnen verweıgert. Man kann
und 111 das nıcht sehen, weıl dıe Pastoralassıstenten der Sache nach alıs Priester
betrachtet werden müßten, eın Priester 1aber in der lateinıschen Kırche NUr als 7Zölıbatär
gedacht werden kann.

Man kann also ruhig MN, der reale Grund oder die entscheidende Voraussetzung
für das Entstehen des Instituts der Pastoralassistenten 1St das Zölıbatsgesetz. (Man MUu
siıch 1LLUTL einmal fragen, ob 1n den unıerten Ostkirchen mi1it ıhrem verheirateten Klerus
auch Pastoralassıstenten enkbar waren, oder ob da nıcht selbstverständlich ware,
da{ß eın verheirateter „Pastoralassıstent“ sıch ZU Priester ordinıeren ließe, weil Ja
NUrLr 1ne Aufgabe sakramental bestätigen lıeße, die auf jeden Fall ausubt oder AaULS5-

üben sollte.) Wenn WIr 1N, die eigentliche und notwendige Voraussetzung des Ent-

stehens dieses Instıtuts se1 der Zölibat, dann 1St natürlich nıcht geleugnet, da{ß noch
andere Gründe o 1'bt, jemand, der das Amt eines Pastoralassıstenten SCIN auf
sıch nımmt, sıch doch nıcht weıhen lassen 111 Die 1m yesellschaftlichen Bild des heuti1-

gCmH Weltpriesters mitgegebenen weıteren Gründe, die eın antiklerikales Ressentiment

gEeSCH das Priestertum bewiırken, hängen aber CNS mi1t dem Zölıbat zr  IN  5 daß die

Behauptung, das Zölıbatsgesetz sel di\€ Voraussetzung des Pastoralassistenten-Instituts,
urchaus riıchtig bleibt.

Nehmen WIr einmal Aa das Zölıbatsgesetz exıistiere tür den Weltpriester nıcht. Unter

dieser Voraussetzung gäbe auch keine Pastoralassıstenten 1m heutigen Sınn, wen1g-
keine, dıe diese Funktion als hre dauernde Lebensaufgabe übernommen haben

und autf 1ne bestimmte Einzelgemeinde bezogen sind. Sıie waren nämlich die eigent-
lıchen Gemeindeleıiter. Von ıhrer Aufgabe her würden S1€ die Vollmacht der Leitung
der Eucharistieteier und des Versöhnungswortes als selbstverständliche Folgerungen
AaUS iıhrem Grundamt empfinden. S1e würden die ZanzZC, VO  e) iıhrem Wesen her entfaltete
Vollmacht des Gemeindeleıters VO  ; der Kirche entgegennehmen eiınem der ber-

LFragung dieser Vollmachten angemMteSSCHEM Rıtus. S1e waren dann sakramental ordi-
nıerte Pruester, auch das kirchengesellschaftliche Bild solcher Gemeindeleıter, dıe

verheıiratet waren und vielleicht ihr Amt neben einem bürgerlichen Beruf AauUuS-

üben würden, VO  =) dem Bild des heutigen Priesters oder auch eınes künftigen Priesters

mMI1t überlokalen Funktionen in der Kirche erheblich abwiche. Kurz: hne das Zölibats-

ZESELZ würden faktisch und praktisch die Pastoralassıstenten Priestern werden.
Man kann dasselbe auch in umgekehrter Richtung erblicken: Man geht VO dem

Axiom AaUS, da{fß 1n der Kırche eıne dauernde Aufgabe VO  e} yrundlegender Bedeutung
auch durch den für die Übertragung dieser Aufgabe vorgesehenen Rıtus übermittelt
werden sollte. (Wer die Funktionen e1nes Diakons als dauernde Aufgabe ausübt,
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oll diese Funktionen durch den sakramentalen Rıtus, den w=) Dıiıakonatsweihe NNT,
erhalten, auch Wenn die einzelnen Funktionen, abstrakt yesehen, VO  > einem „Laien“
wahrgenommen werden können.) Dieses Axıom mü{fßte selbstverständlich se1n, SCNAUSO
WwW1e die Verpflichtung Z Taufe für einep gegeben 1St, der uUVOo schon durch seine sub-
jektiven kte gerechtfertigt 1St Der Pastoralassistent müfßte also die selner tatsäch-
lıchen Funktion entsprechende Beauftragung erhalten. Entspricht diese Funktion den
Aufgaben elnes Diakons, dannfl sollte er sakramental Au Diakon veweıiht werden. Ist
die Funktion eınes Pastoralassistenten aktisch die e1nes Gemeindeleiters, dann sollte
die Priesterweihe erhalten, weıl die Irennung zwiıschen der Funktion des Gemeinde-
eiters und der Funktion des Eucharistievorstehers wesenswiıdrig 1St

Zölibat

Die n rage spiıtzt sıch also auf das Problem des Zölibats Es 1St grundsätz-
ıch VO  3 nıemand geleugnet und immer wıeder betont worden, da{ß die Kirche dann auf
die Forderung des Zölibats für den Seelsorgeklerus verzıiıchten MUSSe, WCLNN sıch heraus-
tellt, da{ß be]l Aufrechterhaltung dieser Forderung 1n eiınem erheblichen Ma Seelsorgs-
kräfte austfallen werden, die notwendig Sind. Die orge u  = einen genügend zahlreichen
Seelsorgeklerus 1st ine Verpflichtung, di16 als yöttliches Recht auf der Kirche liegt, i1ne
Verpflichtung, die 1m Konfliktfall das Jlegitime Bestreben der Kirche nach eiınem 7OÖl11-
batären Seelsorgeklerus überbietet. (In einem Aufsatz VOTFr zehn Jahren, 1n dem iıch den
7Zölibat verteidigte, habe ıch geschrieben: „ Wenn die Kirche taktısch überall oder 1n be-
stımmten Gebieten einen genügend zahlreichen Klerus nıcht finden kann, außer S1e Ver-

zıchtet auf den Zölibat, dann mu ß S1€e darauf verzichten, denn die Pflicht, für einen
genügenden Seelsorgeklerus SOTSCH, geht MOÖOT: der Möglıchkeit und dem sıch leg1-
timen Wunsch, ınen 7zölibatären Klerus haben“ Geiıist und Leben 40, 196% 128.)
Die Stimmen mehren SICH, die die Überzeugung aussprechen, da{flß dieser Konfliktfall
heute für Europa gegeben se1 (Die Oex1istenz der unıerten Ostkirchen m1t eiınem VC1=

heirateten Klerus und der lateinıschen Kirche mi1t eınem 7zölibatären Klerus beweist,
da{fß VO W esen der Kirche her nıcht gefordert werden kann, die Zölibatsfrage musse
immer und notwendig 1n der SanzeCch Kirche einheitlich geregelt werden.)

Dieses Problem darf e auch nıcht VO der rage abhängig machen, W1e€e xrofß die
Zahl derer ware, die siıch be1 einem Verzicht der Kırche auf den Zölibat ZUuU Priester
weıhen lıefßen, ob durch eiınen solchen Verzicht der heutige Priestermangel erheblich
verringert würde. 1ne christliche Ortsgemeinde, die durch hre Lage, ıhre Struktur,
die Zahl ihrer Mitglieder das Recht hat, als Ortskirche bestehen und leben, hat
das Recht auf eiınen Priester als Vorsteher der Gemeinde und der Eucharistiefeier. Die-
SCS Recht 1St nıcht Erst dann gegeben, WECNnN CS ıcht 1U be1 dieser bestimmten Gemeinde,
sondern auch bei allen anderen erfüllt werden kann. Es scheint 1aber gegenüber dem
Recht der Kıiırche auf eınen 7zölıbatären Klerus vorrangıg Se1IN. och oll 1n diesem
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Aufsatz die rage nach dem priesterlichen 7 ölıibat und dem eventuell gebotenen Ver-
zıcht auf ıh nıcht weiıter verfolgt werden.

Worauf in UNSCTIECIN Überlegungen ankam, 1St 1LUFr dies: Der Zölibat 1LSt der reale
Grund für diıe Schaftung des Instituts der Pastoralassıstenten, der reale Grund dafür,
da{ß dieses Institut 1n theologische Schwierigkeiten und Zwänge hineinführt, die eigent-
ıch nıcht seıin müßten. Wenn inNna  > die Voraussetzungen, die ZU Institut der Pastoral-
assıstenten veführt haben, eintach weiıter bestehen Lafßt, also VOTL allem den Zölibat und
das VO daher kommende „klerikale“ mage des Seelsorgepriesters, dann entsteht
weigerlich eın doppelter Klerus: Der Klerus der sakramental geweihten Priester, die
VOL allem überlokale Funktionen in einer Diözese wahrnehmen, und der Klerus der
Pastoralassıstenten, die 1n cehr vielen Lokalgemeinden faktisch die Leiter sınd und die
theologisch nıcht recht wI1ssen, INa  D ihnen ZeW1Ssse sakramentale Funktionen
versagt, diıe eigentlich VO Wesen ihrer Grundfunktion als Gemeindeleiter gegeben
sind, oder AaTrUul7il INa  — mi1t theologischen Subtilitäten deutlich mächen wıll, dafß eın
Gemeıindeleiter, der Priester St: und eın Gemeindeleiter, der Pastoralassıstent 1St, 7Z7Wel
verschiedene Funktionen ausüben.

nıcht VICT-Man kann gewi1ß mi1t der bischöflichen Erklärung N: S ware

antworten, für die Ordnung des pastoralen Dienstes VO einer AÄnderung der 7Zulas-

sungsbedingungen z Priestertum durch die Gesamtkirche auszugehen.“ Man kann

gewi1ß nıcht VO  e einer solchen Änderung „ausgehen“. ber kannn doch se1nN, dafß die

pastorale Sıtuation 1n der Kirche auf eine solche Änderung hindrängt. Es 1St auch nıcht

5 da{ß diese Änderung 1n der „Gesamtkirche“ überall gleichzelitig veschehen müßßte, -
mal die „Gesamtkıirche“, W ECNN INa  z diese nıcht MI1t der westlichen Kirche iıdentihizieren
will, AI nıcht überall NUr eınen zölibatären Klerus kennt. Wenn die bischöfliche Er

klärung Sagt, da{ß$ 1ne solche Änderung auch keine Gewähr biete, „da{fß der Kirche aut

längere Sıcht hinreichend Priester Z Verfügung stehen“, dann kann, W 1€e schon ZESAQLT,
die Gegenfrage zestellt werden, ob eıne priesterlose Gemeinde nu dann eın Recht auf
einen (zölibatären oder verheirateten) Priester hat, wWwenn dieses Recht, das grundsätz-
lıch gegeben ISt, 1n allen Gemeinden gleichzeıt1g erfüllt werden kann.

ME  NG

1n einem kurzen Autsatz die einschlägıge Literatur verzeichnen der gar e1n-Es 1St unmöglich,
gehender besprechen. Hıer se1l NUr verwiesen auf die Erklärung der eutschen Bischofskonferenz VO'

1977 ZÜF Ordnung der pastoralen 1enste“ miıt den beigegebenen Kommentierungen VO Bischot

Hemmerle und Prof Forster. Die Leser dieser Zeitschrift SIN mM1t dem Problem schon durch die

Autsätze VO Kasper, Die schädlichen Nebenwirkungen des Priestermangels (1955 LD 129—135) und

VO Weihbischoft P.-J Cordes, Pastoralassıstenten und Dıiakone (195 LA 389—401)
Diese un!‘ die folgenden Zıtate verweısen auf dıe eingangsg Erklärung der deutschen Bischöfe

ZUr Ordnung der pastoralen 1enste.
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